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_1) FESTSETZUNGEN 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

11 Off entliehe Parkfläche 

~ 
~ 

Wasserflächen 

Verkehrsgtünflächen 

Fuß - und Radweg 

Öf f entliehe Grünfläche 

Parkanlage 

Wasserfläche 

Hochwasserrückhaltebecken 

~npflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern. 

- Zu erhaltende Bäume 
.... 
/ • Zu erhaltende Sträucher 

- Anzupflanzende Bäume 

, ~ige Planzeichen 
• • • Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 1 § 9 Abs. 7 BauGB) 

1/2) HINWEISE 
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Fläche für die Beseitigung von Abwasser (Toilettenanlage) 
und Wertstoffsammlung 

Vorhandene Hauptgebäude 

Vorhandene Nebengebäude 

Flurstücksnummern 
Bestehende Flurstücksgrenzen 

Vorhandene Böschungen 

3) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Gestaltung der 0berflächenbefestiglJ[lge11. 
Zufahrten der Stellp.liim.: staubfrei (Asphalt oder Betonpflaster) 
Stellflächen für Kraftfahrzeuge: 
großtügiges Pflaster. Rasensteine oder Schotterrosen 
Bauminseln: Grünflächen mit wasserdurchlässigem Unterbau 
Baumart: Kaiserlinde !Tilia palida) als Hochstamm mit einem Stammumfang 20 /25 und Kronenansatz = 3.5 m und 
durchgehender Terminale 
Sträucher: Heimische Arten wie Erlen, Weiden. Liguster, Berberitze, Schneeball. Schlehe 
E.uf3-und Radweg~ großfügiges Pflaster, Schotterrosen oder wassergebundene Schotterdecke 



BEGRUNOUNG 

Der Parkplatz wird begrenzt im Norden durch die Reutiner Straße. im Westen durch die Ach und östlichen 
Pflanzgürtel(Achse) und den Zufahrtsstreifen des Flurstücks 230/9 von der Achstraße. im Süden durch die 
geradlinige Fortsetzung des Zufahrtsstreifen bis zum Bleieheweg euch <ie T eiflöche des Flll'stücks 559, 
in Osten durch die Grenze der Flurstücks-Nr. 559/8 der Gemarkoog Reutin. 

Bisherige Nutzung: 
Das ehemals von der Bundeswehr als Abstell- und Wartungsplatz für LKW ·s genutzte Gelände der 
"Blauwiese" an der Reutiner Straße wurde seit deren Auszug, als Fest- und Circusplatz verwendet 
ood cient seit diesem Jatv' als provisorischer Parkplatz und lt>lllgsfeld fii' F"3baller. 

Anlaß, Zweck und Ziel : 
Im Konzept der Stadt Lindau für den ruhenden Verkehr aus dem Jahre 1990 sind mehrere Auffang­
parkplätze vorgesehen. die vor allem die Fahrzeuge der Tagestouristen bereits im weiteren lJm.. 
feld vor der Insel aufnehmen sollen. Auf!llfld ihrer Nähe zur Insel ist <le NBlauwiese" in beson­
derem Maße fii' <iese Zwecke geeignet. ll>er <le Achstrape westlich des Platzes llld insbesondere 
über den am südöstlichen Eck vorbeiführenden vorhandenen Bleieheweg ist nach dessen Anschluß 
ein kurzer Fußweg zur Insel möglich. Es ist ferner gedacht, zu sehr stark frequentierten Zeiten 
eine Kleinbusverbindung zwischen dem Parkplatz ll'ld der Insel herzustellen. 

Entwicldll)CJ aus dem Flächennutzll)9Splan: 
Im genehmigten Flächennutzungsplan der Stadt Lindau ist die Fläche bisher als Fest- und 
Circusplatz ausgewiesen. Die Nutzung als Parkfläche erfordert eine Flächennutzll'lgsplanändeMQ. 
Der Stadtrat hat mit Beschluß vom 24. 7. 1990 sowohl den Aufstellungsbeschluß für den Bebau­
ungsplan "Auffangparkplatz Blauwiese" als auch die Änderung des Flächennutzungsplanes 
beschlossen. 

Besitzverhältnisse und gegenwärtiger Zustand; 
Das Grundstück befindet sich°*im Eigentum der Stadt Lindau. Es umfaßt eine Fläche von 20299 qm. Ein Drittel der 
Fläche ist mit einem sogenannten Auwald bepflanzt Im Süden befindet sich ein Fußballübungsfeld mit einer Größe 
von ca. 60 x 40 m. Der restliche Teil ist als provisorischer Parkplatz genutzt. 
*mit Ausnahme der Anschlüsse des südl. Geh- und Radweges 
Plan!,![IQ. Landschafts- und Umweltschutz : 
Laut Beschluß der Stadt Lindau vom 24.7.1990 soll bis auf den vorhandenen Baumgürtel im Westen entlang der Ach 
und die Pflanzstreifen an der Nord- und Südgrenze das gesamte Grundstück als Auffangparkplatz Verwendung 
finden. Bei der Anhörung der Träger öffentlicher Belange war das Hauptthema insbesondere die Sorge hinsichtlich 
der Oberflächengestaltung des Platzes. 
Bei der Entscheidung zwischen einer Versiegelung (Asphaltierungl und einer Versickerunglwasserdurchlässige Beläge) 
wurde die letztere vorgezogen. Es ist nunmehr beabsichtigt. die Zufahrten als die geringeren Flächen staubfrei in 
oder Betonpflaster anzulegen und die restlichen befestigten Flächen mit gropfugigem Pflaster. Rasensteinen oder 
Schotterrosen anzulegen, so daß schließlich keine Entwässerungsleitungen erforderlich sind. Weitere Pflanzinseln 
für großkronige Bäume mit wasserdurchlässige11 Unterbau sollen den Parkplatz aufgliedern. 
Die lörmarme Oberflächenbehandlung, die Be- und Umpflanzung sowie die Benutzungsbeschränkung des Parkplatzes 
für den Tageszeitraum( 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr) sollen die naheliegenden Bewohner vor Immissionen weitgehend 
schützen. 
ErschließYDg_; 
Der Parkplatz wird ausschließlich von der Reutiner Straße erschlossen mit zwei Zu- und Abfahrten. Die Übersichtlich­
keit ist d\J'ch die Linienführung der Reutiner Straße gewährleistet. Eine Linksabbiegespll' ist auf~d des vorhan­
denen nur zu Stoßzeiten stärkeren Verkehrs nicht erforderlich. ZllOOI <le Besucher vorwiegend an den Wochenenden 
den Parkplatz aufsuchen. 
Eine Fuß-und Radwegverbindung zum Stadtzentrum ist über den Bleieheweg und die Ach vorgesehen. Darüberhinaus 
sollen die Besucher mittels eines Park- and Ride-Systems zur Insel gefahren werden. Im nördlichen Bereich der Grün­
anlage ist eine Toilettenanlage sowie ein Platz für eine Wertstoffsammlung möglich. 
Kostenzusammenstellung 1. 
1. Unterbau 
2. Entwässerung(Sickergrubenl 
3. Trag-und Deckschichten 
4. Einfassungen 
5. Ausstattung 
zusammen 
+ 14 ¾ MWst. 
Endsumme ca. 

DM 68 750,-­
DM 25000.-­
DM 490 450,-­
DM 11400,­
DM 163 000. -­
DM 758600 
DM 106 204,-­
DM 861. 804,--
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